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Seite festgelegten Prioritäten auf die dringenden Bedürfnisse
des palästinensischen Volkes einzugehen;

9. fordert die internationale Gemeinschaft zur Bereit-
stellung dringend benötigter Hilfe und Dienste auf, um die
entsetzliche humanitäre Lage abzumildern, in der sich die pa-
lästinensischen Frauen, Kinder und ihre Familien befinden,
und zum Wiederaufbau der maßgeblichen palästinensischen
Institutionen beizutragen;

10. unterstreicht die Rolle, die alle Finanzierungsinstru-
mente, einschließlich des Palästinensisch-europäischen Me-
chanismus zur Verwaltung der sozioökonomischen Unter-
stützung der Europäischen Kommission und des Treuhand-
fonds der Weltbank, bei der Gewährung von Direkthilfe an
das palästinensische Volk spielen;

11. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, ihre
Märkte für Ausfuhren palästinensischer Erzeugnisse zu den
günstigsten Bedingungen und im Einklang mit den entspre-
chenden Handelsregeln zu öffnen und die bestehenden Han-
dels- und Kooperationsabkommen in vollem Umfang durch-
zuführen;

12. fordert die internationale Gebergemeinschaft auf,
dem palästinensischen Volk die zugesagte Hilfe beschleunigt
zur Verfügung zu stellen, um seinen dringenden Bedarf zu
decken;

13. betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist,
den freien Zugang humanitärer Hilfsleistungen zum palästi-
nensischen Volk und die Freizügigkeit von Personen und Gü-
tern zu gewährleisten; 

14. betont außerdem, dass das Abkommen über die Be-
wegungsfreiheit und den Zugang sowie die Einvernehmli-
chen Grundsätze für den Grenzübergang Rafah, beide vom
15. November 2005, von beiden Parteien uneingeschränkt an-
gewandt werden müssen, damit sich die palästinensische Zi-
vilbevölkerung innerhalb des Gazastreifens frei bewegen und
ihn ungehindert betreten und verlassen kann sowie Ein- und
Ausfuhren getätigt werden können;

15. fordert die internationale Gebergemeinschaft, die
Einrichtungen und Organisationen der Vereinten Nationen
und die nichtstaatlichen Organisationen nachdrücklich auf,
dem palästinensischen Volk so rasch wie möglich wirtschaft-
liche und humanitäre Nothilfe zu gewähren, insbesondere im
Gazastreifen, um den Auswirkungen der gegenwärtigen Krise
entgegenzutreten;

16. betont die Notwendigkeit der weiteren Verwirkli-
chung des Pariser Protokolls vom 29. April 1994 über wirt-
schaftliche Beziehungen, fünfter Anhang zu dem am 28. Sep-
tember 1995 in Washington unterzeichneten Israelisch-paläs-
tinensischen Interimsabkommen über das Westjordanland
und den Gazastreifen268, namentlich in Bezug auf den voll-
ständigen, raschen und regelmäßigen Transfer der palästinen-
sischen indirekten Steuereinnahmen;

17. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über den Wirt-
schafts- und Sozialrat einen Bericht über die Durchführung
dieser Resolution vorzulegen, der Folgendes enthält:

a) eine Evaluierung der Hilfe, die das palästinensische
Volk tatsächlich erhalten hat;

b) eine Evaluierung des noch ungedeckten Bedarfs so-
wie konkrete Vorschläge, wie diesem wirksam entsprochen
werden kann;

18. beschließt, den Unterpunkt „Hilfe für das palästinen-
sische Volk“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer vierund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 63/141

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 11. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/63/L.53 und Add.1, in seiner mündlich abgeänderten Fassung,
eingebracht von: Antigua und Barbuda (im Namen der Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77
sind, und Chinas), Japan, Mexiko, Russische Föderation.

63/141. Internationale Zusammenarbeit bei der
humanitären Hilfe bei Naturkatastrophen:
von der Nothilfe zur Entwicklung

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolution 46/182 vom 19. Dezem-
ber 1991, deren Anlage die Leitlinien für die verstärkte Koor-
dinierung der humanitären Nothilfe des Systems der Verein-
ten Nationen enthält, sowie aller ihrer Resolutionen über die
internationale Zusammenarbeit bei der humanitären Hilfe bei
Naturkatastrophen: von der Nothilfe zur Entwicklung und un-
ter Hinweis auf die Resolutionen der humanitären Angele-
genheiten gewidmeten Tagungsteile der Arbeitstagungen des
Wirtschafts- und Sozialrats,

in der Erkenntnis, wie wichtig die Grundsätze der Neutra-
lität, der Menschlichkeit, der Unparteilichkeit und der Unab-
hängigkeit für die Gewährung humanitärer Hilfe sind,

unter Begrüßung der Erklärung von Hyogo269, des Hyogo-
Rahmenaktionsplans 2005-2015: Stärkung der Widerstands-
kraft von Nationen und Gemeinwesen gegen Katastrophen270

sowie der gemeinsamen Erklärung der Sondertagung über die
Katastrophe im Indischen Ozean: Risikominderung für eine
sicherere Zukunft271, die auf der vom 18. bis 22. Januar 2005
in Kobe (Hyogo, Japan) abgehaltenen Weltkonferenz für Ka-
tastrophenvorsorge verabschiedet wurden,

betonend, dass der betroffene Staat die Hauptverantwor-
tung für die Einleitung, die Organisation, die Koordinierung
und die Durchführung humanitärer Hilfsmaßnahmen in sei-
nem Hoheitsgebiet sowie für die Erleichterung der Arbeit der

268 A/51/889-S/1997/357, Anlage.

269 A/CONF.206/6 und Corr.1, Kap. I, Resolution 1.
270 Ebd., Resolution 2.
271 A/CONF.206/6 und Corr.1, Anhang II.
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humanitären Organisationen bei der Begrenzung der Folgen
von Naturkatastrophen trägt,

sowie betonend, dass alle Staaten dafür verantwortlich
sind, Anstrengungen zur Vorbereitung auf Katastrophenfälle,
Katastrophenbewältigung und frühen Wiederherstellung zu
unternehmen, um die Auswirkungen von Naturkatastrophen
möglichst gering zu halten, und gleichzeitig anerkennend,
wie wichtig die internationale Zusammenarbeit ist, um die be-
troffenen Länder, deren diesbezügliche Kapazitäten mögli-
cherweise beschränkt sind, bei ihren Anstrengungen zu unter-
stützen,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die wach-
senden Herausforderungen, die sich aus den Folgen von Na-
turkatastrophen, einschließlich der Auswirkungen des Klima-
wandels, und den humanitären Auswirkungen der gegenwär-
tigen weltweiten Nahrungsmittelkrise für die Mitgliedstaaten
und die Reaktionskapazität der Vereinten Nationen auf dem
Gebiet der humanitären Hilfe ergeben,

feststellend, dass bei der Mehrzahl der Katastrophen die
örtlichen Gemeinwesen als erste reagieren müssen, und die
entscheidende Rolle unterstreichend, die den in den Ländern
vorhandenen Kapazitäten bei der Verringerung des Katastro-
phenrisikos, einschließlich der Vorbereitung auf Katastro-
phenfälle, der Katastrophenbewältigung und der Wiederher-
stellung, zukommt,

in der Erkenntnis, wie wichtig die internationale Zusam-
menarbeit ist, um die betroffenen Staaten beim Umgang mit
Naturkatastrophen in allen Phasen, insbesondere bei der Vor-
bereitung auf Katastrophenfälle, der Katastrophenbewälti-
gung und der frühen Wiederherstellung, zu unterstützen, und
wie wichtig der Ausbau der Kapazitäten der betroffenen Län-
der zur Katastrophenbewältigung ist,

mit Dank Kenntnis nehmend von der wichtigen Rolle der
Mitgliedstaaten, einschließlich Entwicklungsländern, die den
von Naturkatastrophen heimgesuchten Ländern und Völkern
anhaltend und großzügig die notwendige Hilfe gewährt ha-
ben,

in Anerkennung der bedeutenden Rolle, die die nationalen
Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften als Teil der In-
ternationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung auf
den Gebieten vorbereitende Maßnahmen und Risikominde-
rung, Katastrophenbewältigung, Rehabilitation und Entwick-
lung übernehmen,

betonend, wie wichtig die Auseinandersetzung mit der
Anfälligkeit für Katastrophen und die Einbindung der Risiko-
minderung in alle Phasen des Managements von Naturkata-
strophen, des Wiederaufbaus nach einer Naturkatastrophe
und der Entwicklungsplanung sind,

in Anbetracht dessen, dass die Bemühungen um die Her-
beiführung wirtschaftlichen Wachstums und einer nachhalti-
gen Entwicklung und um die Erreichung der international
vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele, durch Naturkatastrophen beeinträch-
tigt werden können, sowie im Hinblick auf den positiven Bei-
trag, den diese Bemühungen zur Stärkung der Widerstandsfä-

higkeit der Bevölkerung gegenüber solchen Katastrophen
leisten können,

in diesem Zusammenhang betonend, wie wichtig die Rol-
le der Entwicklungsorganisationen ist, wenn es darum geht,
die nationalen Anstrengungen zur Begrenzung der Folgen
von Naturkatastrophen zu unterstützen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des General-
sekretärs272;

2. bringt ihre tiefe Besorgnis zum Ausdruck über die
Zahl, den Umfang und die zunehmenden Auswirkungen von
Naturkatastrophen, durch die es weltweit zu massiven Verlus-
ten an Menschenleben und Sachwerten kommt, insbesondere
in katastrophenanfälligen Gesellschaften, die nicht über aus-
reichende Kapazitäten zur wirksamen Begrenzung der schäd-
lichen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Langzeit-
folgen von Naturkatastrophen verfügen;

3. fordert die Staaten auf, die Erklärung von Hyogo269

und den Hyogo-Rahmenaktionsplan 2005-2015: Stärkung der
Widerstandskraft von Nationen und Gemeinwesen gegen
Katastrophen270 vollständig umzusetzen, insbesondere die
Verpflichtungen zur Gewährung von Hilfe für katastrophen-
gefährdete Entwicklungsländer und von Katastrophen heim-
gesuchte Staaten, die sich in der Übergangsphase zu einer
nachhaltigen physischen, sozialen und wirtschaftlichen Erho-
lung befinden, zugunsten von Risikominderungsaktivitäten
bei der Katastrophennachsorge und von Rehabilitationspro-
zessen;

4. fordert alle Staaten auf, erforderlichenfalls die not-
wendigen gesetzgeberischen und sonstigen geeigneten Maß-
nahmen zur Milderung der Auswirkungen von Naturkatastro-
phen zu ergreifen beziehungsweise weiterhin wirksam durch-
zuführen und Strategien zur Katastrophenrisikominderung
zum Teil ihrer Entwicklungsplanung zu machen, und ersucht
die internationale Gemeinschaft in diesem Zusammenhang,
den Entwicklungs- sowie den Transformationsländern erfor-
derlichenfalls auch künftig behilflich zu sein;

5. ermutigt die Mitgliedstaaten und gegebenenfalls die
Regionalorganisationen, die operativen und rechtlichen Rah-
menbedingungen für die internationale Katastrophenhilfe zu
stärken und dabei nach Bedarf die Leitlinien für die inner-
staatliche Erleichterung und Regulierung der internationalen
Katastrophenhilfe und ersten Wiederaufbauhilfe zu berück-
sichtigen, die auf der vom 26. bis 30. November 2007 abge-
haltenen dreißigsten Internationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Konferenz verabschiedet wurden;

6. begrüßt die wirksame Zusammenarbeit zwischen
den betroffenen Staaten, den zuständigen Organen des Sys-
tems der Vereinten Nationen, den Geberländern, den regiona-
len und internationalen Finanzinstitutionen, anderen zustän-
digen Organisationen wie der Internationalen Rotkreuz- und
Rothalbmond-Bewegung sowie der Zivilgesellschaft bei der
Koordinierung und Bereitstellung von Soforthilfe und unter-

272 A/63/277.
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streicht, dass diese Zusammenarbeit und Hilfe im gesamten
Verlauf der Hilfseinsätze und der mittel- und langfristigen
Rehabilitations- und Wiederaufbaumaßnahmen so fortgesetzt
werden müssen, dass die Anfälligkeit für künftige Naturge-
fahren gemindert wird;

7. bekundet erneut ihre Entschlossenheit, die Anstren-
gungen zu unterstützen, welche die Länder, insbesondere die
Entwicklungsländer, unternehmen, um ihre Kapazitäten auf
allen Ebenen zur Vorbereitung auf Naturkatastrophen, zur ra-
schen Reaktion und zur Folgenbegrenzung auszubauen;

8. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, im
Einklang mit Schwerpunkt fünf des Hyogo-Rahmenaktions-
plans Maßnahmen zur Vorbereitung auf Katastrophenfälle
und zur Risikominderung auf allen Ebenen zu erarbeiten, zu
aktualisieren und zu stärken, unter Berücksichtigung ihrer ei-
genen Gegebenheiten und Kapazitäten und gegebenenfalls in
Abstimmung mit den relevanten Akteuren, und ermutigt die
internationale Gemeinschaft und die zuständigen Institutio-
nen der Vereinten Nationen, auch weiterhin die diesbezügli-
chen nationalen Anstrengungen zu unterstützen;

9. ermutigt die Mitgliedstaaten, die Ausarbeitung ihrer
nationalen Plattformen für Katastrophenvorsorge und deren
Vorlage an das Sekretariat der Internationalen Strategie zur
Katastrophenvorsorge im Einklang mit dem Hyogo-Rahmen-
aktionsplan zu erwägen, und ermutigt die Staaten außerdem,
zusammenzuarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen;

10. betont, dass im Hinblick auf die weitere Erhöhung
der Wirksamkeit der humanitären Hilfe besondere Anstren-
gungen im Bereich der internationalen Zusammenarbeit un-
ternommen werden sollen, um die Nutzung der nationalen
und lokalen sowie bei Bedarf der regionalen und subregiona-
len Kapazitäten zur Vorbereitung auf Katastrophenfälle und
deren Bewältigung, über die die Entwicklungsländer verfü-
gen und die in größerer Nähe zum Katastrophenschauplatz
sowie effizienter und zu geringeren Kosten zur Verfügung ge-
stellt werden könnten, weiter zu verstärken und auszubauen;

11. betont in diesem Zusammenhang außerdem, wie
wichtig es ist, dass die internationale Zusammenarbeit bei der
raschen Bereitstellung humanitärer Hilfe in allen Phasen ei-
ner Katastrophe, von der Nothilfe und Wiederherstellung bis
zur Entwicklung, verstärkt wird, insbesondere durch den
wirksamen Einsatz multilateraler Mechanismen sowie durch
die Bereitstellung angemessener Ressourcen;

12. nimmt zur Kenntnis, dass bei einer für 2009 geplan-
ten Überprüfung des Zentralregisters der Katastrophenmana-
gement-Kapazitäten der Mehrwert des Registers und die Zu-
friedenheit seiner Nutzer bewertet werden sollen, und ersucht
den Generalsekretär, über die dabei gewonnenen Erkenntnis-
se Bericht zu erstatten;

13. bekräftigt die Rolle, die dem Sekretariats-Amt für
die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten als Koordi-
nierungsstelle innerhalb des gesamten Systems der Vereinten
Nationen für die Förderung und Koordinierung der humanitä-
ren Hilfstätigkeit der humanitären Organisationen der Verein-
ten Nationen und anderer humanitärer Partner zukommt;

14. begrüßt im Hinblick auf die weitere Erhöhung der
Wirksamkeit der humanitären Hilfe die Einbeziehung von
Sachverständigen aus katastrophengefährdeten Entwick-
lungsländern in das Katastrophenabschätzungs- und Koordi-
nierungssystem der Vereinten Nationen sowie die Tätigkeit
der Internationalen Beratungsgruppe für Such- und Rettungs-
dienste zur Unterstützung dieser Länder bei der Stärkung ih-
rer Such- und Rettungskapazitäten in Städten und der Einrich-
tung von Mechanismen zur besseren Koordinierung der na-
tionalen und internationalen Antwortmaßnahmen vor Ort und
verweist in diesem Zusammenhang auf ihre Resolution
57/150 vom 16. Dezember 2002 mit dem Titel „Verbesserung
der Wirksamkeit und Koordinierung der internationalen Hilfe
für Such- und Rettungsmaßnahmen in Städten“;

15. erkennt an, dass Informations- und Telekommunika-
tionstechnologien eine wichtige Rolle bei der Katastrophen-
bewältigung spielen können, ermutigt die Mitgliedstaaten,
Telekommunikationskapazitäten für die Reaktion auf Notfäl-
le aufzubauen, und ermutigt die internationale Gemeinschaft,
die Anstrengungen der Entwicklungsländer auf diesem Ge-
biet bei Bedarf zu unterstützen, so auch in der Wiederherstel-
lungsphase;

16. legt den Staaten nahe, sofern sie dem Übereinkom-
men von Tampere über die Bereitstellung von Telekommuni-
kationsmitteln zur Katastrophenmilderung und für Katastro-
phenhilfseinsätze273 noch nicht beigetreten sind beziehungs-
weise es noch nicht ratifiziert haben, dies in Erwägung zu zie-
hen;

17. befürwortet, soweit angebracht, den weiteren Ein-
satz von weltraum- und bodengestützten Fernerkundungs-
techniken sowie den Austausch geografischer Daten für die
Vorbeugung, die Begrenzung und das Management von Na-
turkatastrophen und bittet die Mitgliedstaaten, auch weiterhin
ihre Unterstützung zu gewähren, damit die Vereinten Natio-
nen ihre Kapazitäten auf dem Gebiet der über Satelliten bezo-
genen geografischen Informationen für die Frühwarnung,
Vorbereitung auf Katastrophenfälle, Katastrophenbewälti-
gung und frühe Wiederherstellung festigen können;

18. ermutigt die Mitgliedstaaten, die zuständigen Orga-
nisationen der Vereinten Nationen und die internationalen Fi-
nanzinstitutionen, die globalen Kapazitäten für eine nachhal-
tige Katastrophennachsorge in Bereichen wie der Koordinie-
rung mit traditionellen und nichttraditionellen Partnern, der
Ermittlung und Verbreitung der gewonnenen Erfahrungen,
der Entwicklung gemeinsamer Instrumente und Mechanis-
men zur Ermittlung des Nachsorgebedarfs, der Strategieent-
wicklung und -programmierung und der Einbeziehung der
Risikominderung in alle Nachsorgeprozesse auszubauen, und
begrüßt die derzeit zu diesem Zweck unternommenen Bemü-
hungen;

19. ermutigt die Mitgliedstaaten und die zuständigen re-
gionalen und internationalen Organisationen, bewährte Prak-
tiken für die Verbesserung der Vorbereitung auf Katastro-

273 United Nations, Treaty Series, Vol. 2296, Nr. 40906.
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phenfälle, der Katastrophenbewältigung und der frühen Wie-
derherstellung zu ermitteln und diese stärker zu verbreiten so-
wie gegebenenfalls erfolgreiche örtliche Initiativen auszuwei-
ten;

20. ersucht das System der Vereinten Nationen, seine
Koordinierung der Katastrophennachsorgemaßnahmen von
der Nothilfe zur Entwicklung zu verbessern, unter anderem
durch verstärkte institutionelle Maßnahmen sowie Maßnah-
men der Koordinierung und strategischen Planung im Bereich
der Katastrophennachsorge zur Unterstützung der nationalen
Behörden;

21. fordert die zuständigen humanitären Organisationen
und Entwicklungsorganisationen der Vereinten Nationen auf,
in Absprache mit den Mitgliedstaaten die Instrumente und
Mechanismen zu stärken, mit denen sichergestellt werden
soll, dass die Bedürfnisse im Bereich der frühen Wiederher-
stellung und die dafür gewährte Unterstützung als Bestandteil
der Planung und Durchführung der humanitären Maßnahmen
beziehungsweise der Aktivitäten auf dem Gebiet der Ent-
wicklungszusammenarbeit angesehen werden;

22. fordert das System der Vereinten Nationen und die
anderen humanitären Akteure auf, die Instrumente und Diens-
te zur Unterstützung einer weiteren Verringerung des Kata-
strophenrisikos stärker zu verbreiten;

23. fordert die zuständigen humanitären Organisationen
und Entwicklungsorganisationen der Vereinten Nationen auf,
sich weiterhin darum zu bemühen, die Kontinuität und Bere-
chenbarkeit ihrer Reaktionsmaßnahmen zu gewährleisten und
die Koordinierung der Wiederherstellungsprozesse zur Unter-
stützung der Anstrengungen der nationalen Behörden weiter
zu verbessern;

24. hebt die Notwendigkeit hervor, ausreichende, flexi-
ble und nachhaltige Ressourcen für Wiederherstellungs-,
Vorbereitungs- und Risikominderungsmaßnahmen zu mobili-
sieren;

25. betont, wie wichtig ein rascher Zugang zu Finanz-
mitteln ist, um eine berechenbarere und rascher einsetzende
Reaktion der Vereinten Nationen auf humanitäre Notlagen zu
gewährleisten, und begrüßt in dieser Hinsicht die Leistungen
des Zentralen Fonds für die Reaktion auf Notsituationen und
dessen Beitrag zur Förderung und Verbesserung frühzeitiger
humanitärer Maßnahmen;

26. fordert alle Mitgliedstaaten auf und bittet den Privat-
sektor und alle in Betracht kommenden Personen und Institu-
tionen, die Erhöhung der freiwilligen Beiträge an den Zentra-
len Fonds für die Reaktion auf Notsituationen zu erwägen,
und betont, dass die Beiträge zusätzlich zu den bereits einge-
gangenen Verpflichtungen zugunsten humanitärer Program-
me und nicht zulasten der für die internationale Entwick-
lungszusammenarbeit zur Verfügung gestellten Mittel gelei-
stet werden sollen;

27. bittet die Mitgliedstaaten, den Privatsektor und alle
in Betracht kommenden Personen und Institutionen, freiwilli-
ge Beiträge an sonstige Mechanismen zur Finanzierung hu-
manitärer Hilfe zu erwägen;

28. ersucht den Generalsekretär, sich weiter für die Ver-
besserung der internationalen Maßnahmen zur Bewältigung
von Naturkatastrophen einzusetzen und der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu
erstatten und in seinen Bericht im Rahmen der vorhandenen
Ressourcen und unter Berücksichtung der von den Mitglied-
staaten und den zuständigen Institutionen der Vereinten Na-
tionen vorgelegten Informationen eine Analyse der Lücken
aufzunehmen, die in Bezug auf die in dem Zeitraum zwischen
der Nothilfe und der Entwicklungszusammenarbeit gewährte
Hilfe möglicherweise bestehen, mit dem Ziel, Empfehlungen
für die systematische Behebung etwaiger aufgezeigter Pro-
bleme abzugeben und nachhaltige Lösungen, insbesondere
für die Rehabilitation und den Wiederaufbau, zu gewährleis-
ten.

RESOLUTION 63/142

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 11. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/63/L.25/Rev.1 und Add.1, eingebracht von: Antigua und Barbu-
da, Australien, Belgien, Benin, Brasilien, Bulgarien, Chile, Däne-
mark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, Finnland, Frankreich, Guatemala, Haiti, Honduras, Indonesi-
en, Irland, Island, Israel, Kanada, Kroatien, Lesotho, Litauen, Lu-
xemburg, Madagaskar, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Nige-
ria, Norwegen, Österreich, Peru, Philippinen, Portugal, Republik
Korea, Schweden, Schweiz, Slowenien, Spanien, Südafrika, Suri-
name, Swasiland, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Verei-
nigte Staaten von Amerika, Zypern.

63/142. Stärkung der Rechtsstellung der Armen und
Beseitigung der Armut

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 2005274,

sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen275, den Konsens von Monterrey der Inter-
nationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung276 und
den Durchführungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Ent-
wicklung („Durchführungsplan von Johannesburg“)277,

bekräftigend, wie wichtig es ist, die auf den großen Kon-
ferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen vereinbar-
ten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Ent-
wicklungsziele, rasch und vollständig zu verwirklichen, 

274 Siehe Resolution 60/1.
275 Siehe Resolution 55/2.
276 Report of the International Conference on Financing for Develop-
ment, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
277 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.




